
Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Wadersloh 

vom 29.10.2025 

 

Aufgrund    
- der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618),   
 

- des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212ff.), zuletzt 
geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 02.03.2023 (BGBl. I Nr. 56),  
 

- des § 7 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 896 ff.), 
zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 28.04.2022 (BGBl. I S. 700),  
 

- des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739 
ff.), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240),   
 

- des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I S. 1582), zuletzt geändert durch 
Art.1 des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I S. 2280 ff.),    
 

- des Verpackungsgesetzes (VerpackG) vom 05.07.2017 (BGBl. I S. 2234 ff.), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 25.10.2023 (BGBl. I Nr. 294),    
 

- der §§ 5 und 9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (LKrWG NRW) vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 136 ff.), zuletzt geändert durch Art. 
3 des Gesetzes vom 11.03.2025 (GV. NRW. S. 228), 
 

- des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (OWiG - BGBl. I 
S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.07.2025 (BGBl. I Nr. 163), 

 
in der jeweils geltenden Fassung, 
 
hat der Rat der Gemeinde Wadersloh in seiner Sitzung am 29.10.2025 folgende Satzung be-
schlossen:   
 

(Um die Einheitlichkeit des Rechts zu wahren und zur Verbesserung der Lesbarkeit ist 

verallgemeinernd in der Satzung die Form der männlichen Anrede gewählt. Es wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform auf alle Ge-

schlechter bezieht.) 

 

§ 1 Aufgaben und Ziele 

(1) Die Gemeinde betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Ge-

setze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird 

als „kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche 

und wirtschaftliche Einheit.  

 

(2) Die Gemeinde erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr ge-

setzlich zugewiesen sind:  

 

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. 

 



2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Vorbereitung 

zur Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen. 

 

3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit 

dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.  

 

4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemein-

heit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet.  

 

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung 

der Abfälle wird vom Kreis Warendorf nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfallsat-

zung wahrgenommen.  

 

(4) Dabei hat die Gemeinde folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben gem. § 5 Abs. 7 

LKrWG mit von der Aufgabenwahrnehmung befreienden Wirkung an den Kreis Waren-

dorf übertragen: 

 

- Einsammeln und Befördern von Altpapier. 

 

- Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen. 

 

- Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Metallan-

fällen. 

Nähere Regelungen dazu enthält die Satzung des Kreises Warendorf über Sammlung 

und Beförderung von Altpapier, gefährlichen Abfällen, Elektro- und Elektronikaltgeräten 

und Altmetallen (Satzung für Wertstoffe und gefährliche Abfälle) vom 01.04.2022. Die 

entsprechenden nachfolgenden Regelungen dieser Satzung beziehen sich insoweit 

auf die Leistungen des Kreises Warendorf.  

(5) Die Gemeinde kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Abs. 1 - 2 Dritter 

bedienen.  

 

(6) Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder 

in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden, die Maßgaben des 

§ 2 LKrWG NRW beachtet und insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter verwendet 

werden, die sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen.  

 

§ 2 Abfallentsorgungsleistungen der Gemeinde Wadersloh 

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Gemeinde umfasst das Einsammeln und Beför-

dern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des 

Kreises, wo sie sortiert, der Vorbereitung zur Wiederverwendung, der Verwertung oder 

der Beseitigung zugeführt werden. Wiederverwertbare Abfälle werden – soweit erfor-

derlich (§ 9 KrWG) - getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwertung 

zugeführt werden können. 

 

(2) Im Einzelnen erbringt die Gemeinde gegenüber dem Benutzer der kommunalen Ab-

fallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:  

 

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll. 

 



2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei alle 

im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren Abfallanteile zu verstehen (vgl. § 

3 Abs. 7 KrWG).  

 

3. Einsammeln und Befördern von Kunststoffabfällen, soweit es sich nicht um Ein-

weg-Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt.  

 

4. Einsammeln und Befördern von Metallabfällen, soweit es sich nicht um Einweg-

Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt.   

 

5. Einsammeln und Befördern von Altpapier, soweit es sich nicht um Einweg-Ver-

kaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton handelt. Einweg-Verkaufsverpa-

ckungen aus Pappe/Papier/Karton werden ebenfalls erfasst, sind aber dem pri-

vatwirtschaftlichen Dualen System auf der Grundlage der §§ 13 ff. VerpackG 

zugeordnet (§ 2 Abs. 3 dieser Satzung). 

 

6. Einsammeln und Befördern von Glasabfällen, soweit es sich nicht um Einweg-

Verpackungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 2 Abs. 3 dieser Satzung). 

 

7. Einsammeln und Befördern von sperrigen Abfällen (Sperrmüll). 

 

8. Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem 

ElektroG und § 16 Abs. 2 dieser Satzung.  

 

9. Einsammeln und Befördern von Altbatterien gem. § 13 BattG. 

 

10. Einsammeln und Befördern von gefährlichen Abfällen in stationären Sammel-

stellen und/oder mit Schadstoffmobilen.  

 

11. Information und Beratung über die Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederver-

wendung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.  

 

12. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben. 

 

Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücksbezogene 

Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen (Restabfall, Bioabfall und Papierabfall), durch 

grundstücksbezogene Sammlungen im Holsystem (Entsorgung von Elektro- und Elekt-

ronikgeräten nach dem ElektroG) sowie durch eine zentrale Annahmestelle für Strauch- 

und Grünschnitt, Entsorgung von Sperrmüll und Entsorgung von Elektro- und Elektro-

nikaltgeräten nach dem ElektroG. 

(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen aus 

Glas, Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen der Dua-

len Systeme auf der Grundlage der §§ 13 ff des VerpackG. Diese privatwirtschaftlichen 

Dualen Systeme sind kein Bestandteil der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung 

der Gemeinde. Es werden im Rahmen dieser Satzung und unter Berücksichtigung der 

Abstimmungsvereinbarung mit den privaten Systembetreibern gemäß § 22 VerpackG 

lediglich flankierende Regelungen dahin getroffen, welche Abfälle (Einwegverpackun-

gen) in die Erfassungsbehältnisse (z. B. gelbe Tonne, gelber Sack, Altglascontainer) 

der privatwirtschaftlichen Systeme eingeworfen werden können. Die Erfassung von 

Einweg-Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam über die öffentlich-



rechtliche Altpapiererfassung für Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften (z. B. Alt-

papiertonne, Abgabemöglichkeit am Recyclinghof). 

 

(4) Sämtliche Abfallarten, außer den ausgeschlossenen Abfällen nach § 3 dieser Satzung, 

können zusätzlich am Recyclinghof der Gemeinde Wadersloh entsorgt werden.  

 

                                                    § 3 Ausgeschlossene Abfälle 

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Gemeinde sind gemäß § 20 Abs. 2 KrWG 

mit Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen:  

1. Abfälle, die gemäß der Satzung über die Abfallentsorgung des Kreises Warendorf 

ausgeschlossen sind. 

 

2. Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG 

einer Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrich-

tungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Gemeinde nicht durch 

Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs. 3 

Satz 1 KrWG).  

 

3. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-

gen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, 

Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen 

eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der um-

weltverträglichen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes 

durch einen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten gewähr-

leistet ist ( § 20 Abs. 3 Satz 2 KrWG).  

 

(2) Die Gemeinde Wadersloh kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung 

der zuständigen Behörde (Der Landrat des Kreises Warendorf) widerrufen, wenn die 

Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 KrWG). 

  

§ 4 Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung 

zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (ge-

fährliche Abfälle i.S.d § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfallverzeichnis-

Verordnung) werden von der Gemeinde Wadersloh bei den von ihr betriebenen statio-

nären Sammelstellen und/oder mobilen Sammelfahrzeugen angenommen. Dies gilt 

auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrie-

ben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden können.  

 

(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-

verzeichnis-Verordnung dürfen nur zu den in der Gemeinde bekannt gegebenen Ter-

minen an den Sammelstellen und Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die Stand-

orte der Sammelstellen und Sammelfahrzeugen werden von der Gemeinde Wadersloh 

bekannt gegeben.  

 

 

 

 

 



§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Wadersloh liegenden Grundstücks 

ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den An-

schluss seines Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu ver-

langen (Anschlussrecht). 

 

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Gemeinde Wa-

dersloh haben im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren 

Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der kommunalen Abfallentsor-

gungseinrichtung zu überlassen (Benutzungsrecht).  

 

§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Wadersloh liegenden Grundstückes 

ist verpflichtet, sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzu-

schließen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken ge-

nutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstückes als Anschlusspflich-

tiger und jeder andere Abfallbesitzer (z.B. Miete, Pacht) auf einem an die kommunale 

Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 

4 dieser Satzung die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur 

Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen der kommunalen 

Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten 

Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, 

die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbeson-

dere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in an-

deren vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten 

Wohnens.  

 

(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die 

nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerblich/ industriell genutzt wer-

den, haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grund-

stücken Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG 

anfallen. Sie haben nach § 7 GewAbfV für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des 

§ 2 Nr. 1 GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Die Zuteilung des Gefäß-

volumens für die Pflicht-Restmülltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben in § 11 

Abs. 3 dieser Satzung. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV, 

Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in 

Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt sind, insbesondere gewerbliche 

und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Be-

schaffenheit und Zusammensetzung ähnlich sind sowie Abfälle aus privaten und öffent-

lichen Einrichtungen.  

 

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grund-

stücke, die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haus-

haltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). 

Die Nutzung einer gemeinsamen Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen und 

die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich.  

 

(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist durch Allgemeinverfügung der Gemeinde 

Wadersloh vom 26.11.2008 geregelt worden. 



 

§ 7 Ausnahmen vom Benutzungszwang 

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, soweit 

- Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 dieser Satzung von der kommunalen Abfallentsorgungsein-

richtung ausgeschlossen sind;  

 

- Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung 

nach § 25 KrWG unterliegen und die Gemeinde Wadersloh an deren Rücknahme nicht 

mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG);  

 

- Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG freiwillig zurück-

genommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber durch die 

zuständige Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 3 

oder Abs. 4 KrWG erteilt worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

 

- Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch 

eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 KrWG zulässige, gemeinnützige Samm-

lung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden;  

 

- Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 17 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige gewerbliche Sammlung einer ord-

nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden.  

 

§ 8 Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsor-

gungseinrichtung 

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrich-

tung besteht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken ge-

nutzt werden, soweit der Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige schlüssig und 

nachvollziehbar nachweist, dass er nicht nur willens, sondern auch fachlich und tech-

nisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ord-

nungsgemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs. 3 KrWG auf diesem Grundstück selbst so zu 

behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 

durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwer-

tung). Die Gemeinde Wadersloh stellt auf der Grundlage der Darlegungen des An-

schluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom 

Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG be-

steht. 

 

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die 

nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industriell/gewerblich oder gewerb-

lich genutzt werden, wenn der Abfallerzeuger / Abfallbesitzerin nachweist, dass er die 

bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbesei-

tigung) und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle 

zur Beseitigung erfordern. Die Gemeinde Wadersloh stellt auf der Grundlage der Dar-

legungen des Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom 

Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG i.V.m. 

§ 7 GewAbfV besteht. 

 



§ 9 Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Gemeinde Wa-

dersloh gemäß § 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum 

Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung 

über die Abfallentsorgung des Kreises Warendorf zu der vom Kreis angegebenen Sammel-

stelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu 

lassen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls 

ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns 

zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder beför-

dern zu lassen.  

 

§ 10 Abfallbehälter und Abfallsäcke 

(1) Die Gemeinde Wadersloh bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, An-

zahl und Zweck der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie 

die Abfälle voneinander getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt 

der Abfuhr.  

 

(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen:  

a) blaue (grau mit blauem Deckel) Abfallbehälter für Altpapier mit der Gefäßgröße 

120 und 240 l, 

b) braune (oder grau mit braunem Deckel) Abfallbehälter für Bioabfälle in den Ge-

fäßgrößen 120 l und 240 l, 

c) gelbe Abfallbehälter für Kunststoffe, Metalle und Verbundstoffe, 

d) Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Buntglas, 

e) graue Abfallbehälter für Restmüll in den Gefäßgrößen 80 l, 120 l und 240 l, 

f) grauer Abfallsack mit Gemeindewappen zur Entsorgung von Windeln nach vor-

herigem Erwerb im Bürgerservice der Gemeinde Wadersloh. 

 

§ 11  

Anzahl und Größe der Abfallbehälter 

(1) Jedes Grundstück erhält mindestens:  

a) einen blauen (grau mit blauem Deckel) Abfallbehälter für Altpapier,  

b) einen braunen (oder grau mit braunem Deckel) Abfallbehälter für Bioabfälle, 

c) einen gelben Abfallbehälter für Kunststoffe, Metalle, Verbundstoffe,  

d) einen grauen Abfallbehälter für Restmüll.  

 

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei Grundstücken mit privaten Haushal-

tungen ein Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen von 7,5 Litern pro Person und Woche vor-

zuhalten. Die Zuteilung des Gefäßvolumens bei dem Restmüllgefäß erfolgt auf der 

Grundlage des festgesetzten Mindest-Restmüll-Gefäßvolumens pro Person und Wo-

che. Abweichend kann auf Antrag ein geringeres Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen zu-

gelassen werden, wenn der Abfallbesitzer oder -erzeuger nachweist, dass durch Ab-

fallvermeidung und Abfallverwertung weniger Abfälle anfallen.   

Mehrere verschieden große Behälter können kombiniert werden, um das jeweils fest-

gesetzte Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen möglichst annähernd zu erreichen.  



(3) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-

gen wird der Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Ein-

wohnergleichwerten ermittelt. Je Einwohnergleichwert wird ein Mindest-Gefäßvolumen 

von 10 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.  

Abweichend kann auf Antrag, bei durch den Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachgewie-

sener Nutzung von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten, ein geringeres Min-

dest-Restmüll-Gefäßvolumen zugelassen werden. Die Gemeinde legt aufgrund der 

vorgelegten Nachweise und ggf. eigener Ermittlungen/ Erkenntnisse das zur Gewähr-

leistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervolumen fest.  

Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festgestellt:  

Unternehmen/Institution je Platz/Beschäftig-
ten/Bett 

Einwohnergleichwert 

a) Krankenhäuser, Klini-
ken und ähnliche Ein-
richtungen 

je Platz 1 

b) öffentl. Verwaltungen, 
Geldinstitute, Verbände, 
Krankenkassen, Versi-
cherungen, selbständig 
Tätige der freien Berufe 
selbständige Handelsin-
dustrie- u. Versiche-
rungsvertreter 

je 3 Beschäftigte 1 

c) Schulen, Kindergärten je 10 Schüler/Kind 1 

d) Speisewirtschaften, 
Imbissstuben 

je Beschäftigten 4 

e) Gaststättenbetriebe, 
die nur als Schankwirt-
schaft konzessioniert 
sind, Eisdielen 

je Beschäftigten 2 

f) Beherbergungsbe-
triebe 

je 4 Betten 1 

g) Lebensmitteleinzel- 
und Großhandel 

je Beschäftigten 2 

h) sonstige Einzel- u. 
Großhandel 

je Beschäftigten 0,5 

i) Industrie, Handwerk u. 
übrige Gewerbe 

je Beschäftigten 0,5 

 

(4) Beschäftigte im Sinne des § 11 Abs. 3 sind alle in einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeitneh-

mer, Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich 

Zeitarbeitskräfte. Halbtags-Beschäftigte werden zu ½ bei der Veranlagung berücksich-

tigt. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäf-

tigt sind, werden bei der Veranlagung zu ¼ berücksichtigt.  

 

(5) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus an-

deren Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß gesam-

melt werden können, wird das sich nach § 11 Abs. 3 berechnete Behältervolumen zu 

dem nach § 11 Abs. 2 zur Verfügung zu stellende Behältervolumen hinzugerechnet.  

 



(6) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungsterminen festgestellt, dass das bereit-

gestellte Mindest-Behältervolumen nicht ausreicht, so hat der Grundstückseigentümer 

die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem nächstgrößeren Behältervolumen zu dul-

den (z.B. 240 Liter anstatt 120 Liter). 

 

§ 12  

Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die erforderlichen Maßnahmen so zu treffen, dass die 

Entleerung der Abfallbehälter bzw. die Abfuhr der Abfallsäcke ohne Schwierigkeiten 

und Zeitverluste gesichert ist. Die zu leerenden Abfallbehälter und abzufahrenden Ab-

fallsäcke sind zu den Abfuhrzeiten nahe der Gehwegkante so aufzustellen, dass Pas-

santen und Straßenverkehr nicht behindert oder gefährdet werden. Ist kein Gehweg 

vorhanden, so sind die Abfallbehälter und Abfallsäcke unmittelbar an der zur Straßen-

seite gelegenen Grundstücksgrenze gut sichtbar aufzustellen. Die Abfallbehälter bzw. 

Abfallsäcke müssen am Abfuhrtag um 06:00 Uhr bereitgestellt werden.  

Bei den von öffentlichen Straßen und Wegen abgelegenen Grundstücken müssen die 

Abfallbehälter und Abfallsäcke zu den Abfuhrzeiten an der Einmündung der jeweiligen 

Grundstückszufahrt in den Wirtschaftsweg oder die Gemeinde-, Kreis- oder Landes-

straße aufgestellt werden, und zwar ebenfalls so, dass keine Verkehrsbehinderung o-

der –gefährdung erfolgt. Der Standplatz wird, sofern im Einzelfall Schwierigkeiten auf-

treten, von der Gemeinde Wadersloh bestimmt.  

(2) Bei Sperrung der angeschlossenen Straßen sind die Abfallbehälter und Abfallsäcke so 

aufzustellen, dass Sie für das Abfallentsorgungsfahrzeug gut erreichbar sind. Die Ge-

meinde Wadersloh kann im Einzelfall Ausnahmen gestatten.  

 

(3) Nach der Abfuhr sind die Abfallbehälter am gleichen Tage wieder von der öffentlichen 

Verkehrsfläche zu entfernen.  

 

§ 13  

    Benutzung der Abfallbehälter 

(1) Die Abfallbehälter werden von der Gemeinde Wadersloh oder den beauftragten Dritten 

gestellt und unterhalten. Sie bleiben in deren Eigentum.  

 

(2) Die Abfälle müssen in die von der Gemeinde Wadersloh gestellten Abfallbehälter oder 

die dafür zur Verfügung gestellten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbestim-

mung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln 

bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt werden.  

 

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Haus-

bewohnern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können.  

 

(4) Die Abfallbesitzer/-erzeuger haben die Abfälle getrennt nach Bioabfällen, Glas, Altpa-

pier, Metallen, Kunststoffen, Verbundstoffen sowie Restmüll getrennt zu halten und wie 

folgt zur Einsammlung im Rahmen der Abfallentsorgung durch die Gemeinde Waders-

loh bereitzustellen:  

 

 



1. Glas ist sortiert nach Weiß- und Grünglas in die bereitgestellten Depotcontainer 

(Sammelcontainer) einzufüllen.  

 

2. Altpapier ist in den grauen Abfallbehälter mit blauem Deckel einzufüllen, der auf dem 

jeweiligen Grundstück zur Verfügung steht und in diesem Abfallbehälter zur Abho-

lung bereitzustellen. 

 

3. Bioabfälle sind in den braunen (oder grau mit braunem Deckel) Abfallbehälter ein-

zufüllen, der auf dem jeweiligen Grundstück zur Verfügung steht und in diesem Ab-

fallbehälter zur Abholung bereitzustellen.  

 

4. Kunststoffe, Verbundstoffe (insbesondere Verkaufsverpackungen aus diesen Mate-

rialien) sind in den gelben Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem jeweiligen Grund-

stück zur Verfügung steht und in diesem Abfallbehälter zur Abholung bereitzustellen.  

 

5. Der verbleibende Restmüll ist in den grauen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem 

jeweiligen Grundstück zur Verfügung steht und in diesem Abfallbehälter zur Abho-

lung bereitzustellen.  

 

(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur so weit gefüllt werden, 

dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht neben die Abfallbehälter ge-

worfen oder daneben gestellt werden. Abfälle dürfen nicht in den Abfallbehälter einge-

stampft oder in ihnen in einer Art und Weise verdichtet werden, so dass eine Entleerung 

am Abfallfahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet werden 

kann und hierdurch der Entleerungsvorgang ausgeschlossen wird.  

Das gilt insbesondere dann, wenn das Gewicht eines Abfallgefäßes oberhalb der Norm 

EN 840 liegt. Danach beträgt das zulässige Gesamtgewicht von Abfallgefäßen:  

80 Liter Abfallgefäß:  max. Gesamtgewicht: 47 kg  

                                   max. Füllgewicht:        40 kg 

120 Liter Abfallgefäß: max. Gesamtgewicht: 60 kg  

                                   max. Füllgewicht:        48 kg  

240 Liter Abfallgefäß: max. Gesamtgewicht: 110 kg  

                                   max. Füllgewicht:          96 kg  

Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen 

oder Abfälle im Abfallbehälter zu verbrennen.  

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder 

das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen 

nicht in die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden.  

 

(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Abfall-

behälter oder durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahr-

zeugen entstehen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften.  

 

(8) Die Gemeinde Wadersloh gibt die Termine für die Einsammlung verwertbarer Stoffe 

und die Standorte der Annahmestellen/der Depotcontainer (Sammelcontainer) recht-

zeitig bekannt.  

 



(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für Altglas nur werktags 

in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr benutzt werden. 

 

§ 14 

    Zulassung zur Entsorgungsgemeinschaft 

Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsorgungsgemeinschaft für zwei unmittel-

bar benachbarte Grundstücke zugelassen werden. Die Entsorgungsgemeinschaft wird nur be-

zogen auf das Restmüllgefäß und weitere Abfallbehältnisse wie z.B die Altpapiertonne, Bio-

tonne gemeinsam zugelassen, d.h. wird ein gemeinsames Restmüllgefäß zugeteilt, so werden 

auch die übrigen Abfallgefäße nur noch einmal für beide Grundstücke bereitgestellt. Die in der 

Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer haften gegenüber der Ge-

meinde Wadersloh im Hinblick auf die zu zahlende Abfallentsorgungsgebühr als Gesamt-

schuldner im Sinne der §§ 421 ff. BGB. 

 

§ 15  

  Häufigkeit und Zeit der Leerung 

Die auf dem Grundstück des Anschlussnehmers vorhandenen Abfallbehälter werden wie folgt 

entleert:  

1. Der graue Abfallbehälter mit blauem Deckel für Altpapier wird im 4-WochenRhythmus 

entleert.  

2. Der braune (oder grau mit braunem Deckel) Abfallbehälter für Bioabfälle wird im 2-

Wochen-Rhythmus entleert. 

3. Der gelbe Abfallbehälter wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert.  

4. Der graue Abfallbehälter für Restmüll wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert.  

5. Der graue Abfallsack mit Gemeindewappen zur Entsorgung von Windeln wird im 4-

Wochen-Rhythmus abgeholt. Er wird gemeinsam mit dem Restmüll abgeholt.  

 

 

§ 16 

Sperrmüll und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und Altbatte-

rien 

(1) Die Anschlussberechtigten und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Gemeinde 

Wadersloh haben im Rahmen der Regelungen dieser Satzung das Recht, sperrige Ab-

fälle zum Recyclinghof der Gemeinde Wadersloh zu bringen.  

 

(2) Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt vom sonstigen Abfall, insbesondere 

Sperrmüll, gesondert zur Abholung vor dem Grundstück bereitzustellen. Die Abholter-

mine für Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden auf Anfrage bei der Abfallwirtschafts-

gesellschaft des Kreises Warendorf mbH mitgeteilt. Weiterhin haben die Anschlussbe-

rechtigten das Recht, Elektro- und Elektronik-Altgeräte zum Recyclinghof der Ge-

meinde Wadersloh zu bringen und kostenlos abzugeben.  

 

(3) Altbatterien sind vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 BattG) als Besitzer von Altbatterien ge-

mäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BattG einer getrennten Erfassung zuzuführen. Dies gilt gemäß 

§ 11 Abs. 1 Satz 2 BattG nicht für Altbatterien, die in andere Produkte fest eingebaut 

worden sind. Altbatterien werden im Einzelhandel zurückgenommen, können aber auch 

auf dem Recyclinghof der Gemeinde Wadersloh abgegeben werden. 

 



§ 17 Anmeldepflicht 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde Wadersloh den erstmaligen Anfall von 

Abfällen, die voraussichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden 

Personen sowie jede wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer Menge 

oder der auf dem Grundstück wohnenden Personenzahl unverzüglich anzumelden.  

 

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue 

Eigentümer verpflichtet, die Gemeinde Wadersloh unverzüglich zu benachrichtigen.  

 

§ 18 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Duldungspflicht 

(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesitzer/-erzeu-

ger sind verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung über die Anzahl der Be-

schäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten in Kliniken und Beherbergungs-

unternehmen.  

 

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Ab-

fälle anfallen, sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von Ab-

fallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betreten des Grundstücks zum Zweck des 

Einsammelns und zur Überwachung des Getrennthaltens und der Verwertung von Ab-

fällen zu dulden.  

 

(3) Den Bediensteten und Beauftragten der Gemeinde ist zur Prüfung, ob die Vorschriften 

dieser Satzung befolgt werden, im Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG ungehinderter Zutritt 

zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser Satzung Anschluss- und Benut-

zungszwang besteht.  

 

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen.  

 

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Gemeinde Wadersloh ausgestellten 

Dienstausweis auszuweisen.  

 

(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird 

insoweit durch § 19 Abs. 1 Satz 3 KRWG eingeschränkt. 

 

§ 19 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 

(1) Unterbleibt die der Gemeinde Wadersloh obliegende Abfallentsorgung bei vorüberge-

henden Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebs-

störungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, 

werden die erforderlichen Maßnahmen so bald wie möglich nachgeholt.  

 

(2) In Fällen des Abs. 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder auf 

Schadensersatz.  

 



§ 20  

  Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 

 /Anfall der Abfälle 

(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung be-

ginnt, wenn dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentümer ein o-

der mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind oder ein oder mehrere 

Abfallgefäße anderweitig vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung bereitgestellt 

werden und das an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene 

Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefahren 

wird.  

 

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraussetzun-

gen des Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind.  

 

(3) Die Gemeinde Wadersloh ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenstän-

den suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsa-

chen behandelt.  

 

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu 

durchsuchen oder wegzunehmen. 

 

§ 21  

      Abfallentsorgungsgebühren 

Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Gemeinde Wadersloh 

und die sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Gemeinde Wadersloh wer-

den Abfallentsorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für 

die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung der Gemeinde Wadersloh erhoben.  

 

§ 22 

       Andere Berechtigte und Verpflichtete 

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten 

gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nutzungsbe-

rechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum 

Besitz eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren 

Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungs-

pflichtige vorhanden sind.  

 

§ 23  

      Begriff des Grundstücks 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftska-

taster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusam-

menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  

 

 



§ 24  

        Ordnungswidrigkeiten 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ord-

nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er  

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Gemeinde Wadersloh zum 

Einsammeln oder Befördern überlässt;  

b) überlassungspflichtige Abfälle der Gemeinde Wadersloh nicht überlässt oder von 

der Gemeinde Wadersloh bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke zum Einfüllen 

von Abfällen nicht benutzt und damit dem Anschluss- und Benutzungszwang in § 

6 dieser Satzung zuwider handelt;  

c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke entgegen § 13 Abs. 

4 dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt;  

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5 und 

Abs. 6 dieser Satzung befüllt;  

e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls 

entgegen § 17 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet;  

f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m § 20 Abs. 4 dieser Satzung unbefugt 

durchsucht oder wegnimmt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden, 

soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorse-

hen.  

 

§ 25  

             Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung 

in der Gemeinde Wadersloh vom 18.12.2012 außer Kraft. 

 

 

 

 


